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Realschule Camper Höhe 

Realschule Camper Höhe, Timm-Kröger-Str. 15, 21680 Stade  

Stade, im März 2023 
 

Abschlussprüfungen in den 10. Klassen der Realschule 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

auch in diesem Schuljahr sind laut Erlass des Kultusministeriums in Hannover in den 

Abschlussklassen der Realschule im 2. Schulhalbjahr schriftliche und mündliche 

Abschlussprüfungen durchzuführen. Ich möchte Ihnen /euch im Folgenden einen 

kurzen Überblick über die inhaltlichen Anforderungen sowie den terminlichen Ablauf 

geben. 

 

1. Schriftliche Abschlussprüfungen  
 

Die schriftlichen Prüfungen erfolgen auch in diesem Schuljahr 2022/23 wieder nach 

einem zentralen Vorschlag, das heißt, es gibt in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch landesweit vergleichbare Aufgabenstellungen und es wird an den Schulen in 

Niedersachsen zeitgleich geschrieben. 
 

Alle SchülerInnen müssen in allen drei Hauptfächern die schriftliche 

Abschlussprüfung absolvieren. Es gibt Pflichtteile und Wahlaufgaben.  
 

In Deutsch und Englisch haben die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Prüfung 15 

Minuten Zeit zur Auswahl der Wahlaufgabe. 
 

In Mathematik beginnt die Prüfung mit dem Hauptteil I (ohne Hilfsmittel) +  

Hauptteil II (Pflicht). Nach Abgabe dieser Teile erhalten die Schülerinnen und 

Schüler den Wahlteil mit 4 Wahlaufgaben und haben dann 15 Minuten Zeit, sich für 2 

Wahlaufgaben zu entscheiden.  
 

Die Bearbeitungszeiten sind dann für die einzelnen Fächer: 
 

    Deutsch  180 Min. ( 3 h) 

    Mathematik  150 Min. ( 2 h 30 min.) 

    Englisch  120 Min. ( 2 h) 
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Die Prüfungsarbeiten werden von je zwei Lehrkräften korrigiert und bewertet. Diese 

schriftlichen Prüfungsergebnisse machen 1/3 der jeweiligen Jahresnote des 

betreffenden Faches aus. 

 

Als Termin wurden für die schriftlichen Prüfungen folgende Tage festgesetzt: 
 

    Englisch:  Mittwoch, 10.05.2023 

    Mathematik:  Freitag, 12.05.2023  

    Deutsch:  Montag,  15.05.2023 

 

2. Mündliche Englischprüfung 

 

Im Fach Englisch werden neben den schriftlichen Prüfungen auch mündliche 

Prüfungen abgenommen. Diese führen wir vom 26.04.-28.04.2023 durch (siehe 

Extraschreiben). 

Die Prüfungsnote Englisch setzt sich aus der Leistung der mündlichen Prüfung und der 

schriftlichen Prüfung im Verhältnis 1:2 zusammen und macht dann 1/3 der Jahresnote 

in Englisch aus. 

 

3.  Mündliche Abschlussprüfung  
 

Die Teilnahme an der mündlichen Prüfung erfolgt freiwillig, in einem Fach, das die 

Schülerin / der Schüler selbst auswählt. Ausgenommen sind die Fächer der 

schriftlichen Abschlussprüfungen und das Fach Sport.  
 

Die Festlegung des Themas und die Wahl des Prüfungsfaches erfolgt im 

Einvernehmen zwischen Prüfling und prüfender Lehrkraft. Es ist daher erforderlich, 

vor der Wahl des mündlichen Prüfungsfaches die zuständige Fachlehrkraft 

anzusprechen! 
 

Die Anmeldung des mündlichen Prüfungsfaches hat bis zum 08.06.2023 zu erfolgen. 
 

Als Alternative zur mündlichen Prüfung kann auch eine besondere Prüfleistung 

schriftlich oder fachpraktisch dokumentiert und dann in einem Kolloquium präsentiert 

und erörtert werden. 
 

Die mündliche Prüfung dauert als Einzelprüfung 20 Minuten. Der Prüfling hat eine 

Vorbereitungszeit von 20 Minuten. Die mündliche Prüfung wird von zwei Lehrkräften 

durchgeführt und bewertet. Das Ergebnis der Bewertung der mündlichen Prüfung 

geht mit einem Drittel in die Jahresnote ein. 
 

Die mündlichen Prüfungen finden in der Zeit vom 14.06.2023 – 16.06.2023 statt. 
 

Jede Schülerin / jeder Schüler darf eine mündliche Prüfung absolvieren. Bei der 

mündlichen Prüfung dürfen bis zu zwei Personen, deren Anwesenheit im dienstlichen 
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Interesse liegt (z.B. der Schulleiter), zuhören. Außerdem dürfen ein Mitglied des 

Schulelternrates, ein Mitglied des Schülerrates, ein oder zwei Schüler der 9. Klassen 

zuhören. Der Prüfling kann verlangen, dass keine Person der zuletzt genannten drei 

Gruppen teilnehmen darf. 

 

Eine weitere zusätzliche mündliche Prüfung kann von der Prüfungskommission unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsleistungen in den Fächern 

Deutsch / Englisch / Mathematik angesetzt bzw. vom Prüfling verlangt werden. 
 

Sollte es zu einer schriftlichen und mündlichen Prüfung in einem der 3 Hauptfächer 

kommen, gehen die Ergebnisse der beiden Teile im Verhältnis 2/3 (schriftlich) zu 1/3 

(mündlich) in die Prüfungsnote ein. Diese Prüfungsnote macht 1/3 der Jahresnote aus. 

 

Die Bewertung der Leistung in der freiwilligen mündlichen Prüfung bleibt 

unberücksichtigt, wenn aufgrund dieser Bewertung die Jahresnote schlechter als 

„ausreichend“ lautet. 
 

Wichtig 
 

In den vier Fächern der Abschlussprüfung darf die Note „ausreichend“ nur in einem 

Fach unterschritten werden, d. h., es darf nur einmal „mangelhaft“ als Jahresendnote 

auftauchen, ansonsten kann kein Abschluss erteilt werden! 
 

Versäumnis 
 

Wer einen Prüfungsteil aus nicht selbst zu vertretenden Gründen versäumt, erhält 

Gelegenheit diesen nachzuholen. Bei Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis / Attest 

vorzulegen. Wer aus Gründen nicht teilnimmt, die er selbst zu vertreten hat, erhält 

für den betreffenden Prüfungsteil die Note „ungenügend“. 

 

4. Ende Präsenzunterricht 

 

Der Präsenzunterricht endet für alle 10. Klassen am 16.06.2023 mit dem Ende der 

mündlichen Prüfung. 

 

Bei Fragen stehen die Klassenlehrer und die Schulleitung gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 V. von Loh 
(Schulleiter) 
 


